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Erwägungen

E. 1.1
Das Bundesgericht prüft seine Zuständigkeit und die (weiteren) Eintretensvoraussetzungen
von Amtes wegen und mit freier Kognition ( Art. 29 Abs. 1 BGG ; BGE 139 V 42 E. 1 mit
Hinweisen).

E. 1.2
Eine selbständig eröffnete Verfügung, mit welcher im vorinstanzlichen Verfahren ein
Gesuch um unentgeltliche Prozessführung und Verbeiständung abgewiesen wird, stellt
praxisgemäss einen Zwischenentscheid dar, der geeignet ist, einen nicht wieder
gutzumachenden Nachteil im Sinne von Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG zu bewirken (Urteil
2C_92/2024 vom 9. April 2024 E. 1.1; 2C_486/2023 vom 12. Dezember 2023 E. 1.1 vgl.
BGE 129 I 129 E. 1.1). Auf die Beschwerde, die sich gegen die Verweigerung der
unentgeltlichen Rechtspflege im kantonalen Verfahren richtet, ist daher einzutreten.

E. 2.1
Mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann unter anderem die
Verletzung von Bundesrecht gerügt werden ( Art. 95 lit. a BGG ), die Feststellung des
Sachverhalts durch die Vorinstanz nur, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer
Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95 BGG beruht und wenn die Behebung des Mangels
für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann ( Art. 97 Abs. 1 BGG ). Das
Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt
hat ( Art. 105 Abs. 1 BGG ). Es kann deren Sachverhaltsfeststellung von Amtes wegen
berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer
Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95 BGG beruht ( Art. 105 Abs. 2 BGG ).

E. 2.2
Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an ( Art. 106 Abs. 1 BGG ). Mit
Blick auf die Begründungspflicht der beschwerdeführenden Partei ( Art. 42 Abs. 1 und Abs.
2 BGG ) behandelt es jedoch grundsätzlich nur die geltend gemachten Rügen, sofern die
rechtlichen Mängel nicht geradezu offensichtlich sind ( BGE 148 V 366 E. 3.1 ; 147 I 73 E.
2.1; 145 V 57 E. 4.2; je mit Hinweisen). Es ist jedenfalls nicht gehalten, wie eine
erstinstanzliche Behörde alle sich stellenden rechtlichen Fragen zu untersuchen, wenn diese
vor Bundesgericht nicht mehr vorgetragen werden ( BGE 144 V 388 E. 2; 140 III 115 E. 2).
Der blosse Verweis auf Ausführungen in anderen Rechtsschriften oder auf die Akten reicht
nicht aus ( BGE 141 V 416 E. 4; 133 II 396 E. 3.1). Wird die Verletzung von Grundrechten
gerügt, bestehen darüberhinaus erhöhte Anforderungen an die Begründungspflicht ( Art.
106 Abs. 2 BGG ; BGE 150 II 346 E. 1.5.3).

E. 3.1



Streitig ist, ob das kantonale Gericht Bundesrecht verletzte, als es den Anspruch der
Beschwerdeführerin auf unentgeltliche Rechtspflege wegen fehlender Bedürftigkeit
verneinte.

E. 3.2
Das Steuergericht hat seinen Entscheid auf § 76 Abs. 1 des kantonalen
Verwaltungsrechtspflegegesetzes vom 15. November 1970 (VRG, BGS 124.11) gestützt,
mithin auf kantonales (Verfahrens-) Recht. Die Beschwerdeführerin macht nicht geltend,
dass diese Norm inhaltlich über den verfassungsmässigen Anspruch auf unentgeltliche
Rechtspflege gemäss Art. 29 Abs. 3 BV hinausgehe.

E. 3.3
Gemäss Art. 29 Abs. 3 BV hat jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt,
Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos
erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch
auf unentgeltlichen Rechtsbeistand. Die unentgeltliche Rechtspflege bezweckt, auch der
bedürftigen Partei den Zugang zum Gericht und die Wahrung ihrer Parteirechte zu
ermöglichen ( BGE 135 I 1 E. 7.1 mit Hinweisen). Dabei handelt es sich um eine
bundesverfassungsrechtliche Minimalgarantie, die greift, wenn der kantonale oder
kommunale Rechtsschutz nicht ausreicht ( BGE 141 I 70 E. 5.2).

E. 3.4
Eine Partei, welche die erforderlichen Prozess- und Parteikosten nur bezahlen kann, wenn
sie die Mittel angreift, die sie zur Deckung des Grundbedarfs für sich und ihre Familie
benötigt, gilt nach der Rechtsprechung als bedürftig ( BGE 144 III 531 E. 4.1; 125 IV 161
E. 4a; Urteil 2C_489/2021 vom 27. September 2021 E. 3.2). Es obliegt grundsätzlich der
gesuchstellenden Partei, ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse umfassend
darzustellen und soweit möglich auch zu belegen. Gegebenenfalls hat die Behörde
Rechtsuchende auf die Angaben hinzuweisen, die sie zur Beurteilung des Gesuchs benötigt
( BGE 120 Ia 179 E. 3a; Urteil 2C_955/2019 vom 29. Januar 2020 E. 4.3). Verweigert eine
gesuchstellende Person die zur Beurteilung ihrer aktuellen Gesamtsituation erforderlichen
Angaben oder Belege, kann die Behörde die Bedürftigkeit ohne Verletzung des Anspruchs
auf unentgeltliche Rechtspflege verneinen. Insbesondere ist die mit dem Gesuch befasste
Behörde weder verpflichtet, den Sachverhalt von sich aus nach jeder Richtung hin
abzuklären, noch muss sie unbesehen alles, was behauptet wird, von Amtes wegen
überprüfen (vgl. Urteile 2C_489/2021 vom 27. September 2021 E. 3.2.2; 2C_477/2021 vom
24. Juni 2021 E. 3.2; 2C_367/2020 vom 7. Oktober 2020 E. 3.3).

E. 4.1
Das Steuergericht führt im angefochtenen Beschluss aus, pro Monat betrage das
massgebliche Einkommen gemäss den eingereichten Unterlagen Fr. 8'601.-, die Auslagen
total Fr. 3'629.- (Grundbetrag Ehepaar Fr. 1'700.-, zivilprozessuale Erhöhung Fr. 340.-,
Hypothek Fr. 350.-, Nebenkosten Fr. 300.-, Krankenkassenprämien KVG Fr. 918.-,
Versicherungen Fr. 21.-). Daraus resultiere ein monatlicher Überschuss von Fr. 4'972.-,
womit die Bedürftigkeit nicht nachgewiesen sei, auch wenn gewisse Auslagen mangels
Unterlagen geschätzt werden müssten.

Die Beschwerdeführerin rügt, die Berechnung des kantonalen Gerichts basiere auf falschen
Zahlen. Ihr Einkommen belaufe sich auf lediglich Fr. 4'767.30 monatlich, ihr Ehemann



erziele gar kein Einkommen. Die Ausgaben würden Fr. 5'810.53 betragen, womit eine
Bedürftigkeit bestehe.

E. 4.2
Die Vorinstanz stützte sich in ihrer Sachverhaltsermittlung auf das durch die
Beschwerdeführerin ausgefüllte Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege, in dem sie ein
eigenes Erwerbseinkommen von Fr. 6'101.- sowie ein Einkommen ihres Ehemannes durch
Unterhalts-/Unterstützungsbeiträge in der Höhe von Fr. 2'500.- angab. Als Ausgaben
machte sie einen Hypothekarzins (inkl. Nebenkosten) von Fr. 350.-, Krankenkassenprämien
von Fr. 582.- und Fr. 439.65, Steuern in der Höhe von Fr. 700.- sowie Berufsauslagen von
Fr. 805.- geltend, wobei sie sowohl Einkommen als auch Auslagen nur teilweise belegte.
Soweit die Beschwerdeführerin diesen Beträgen in ihrer Beschwerde an das Bundesgericht
andere Zahlen gegenüberstellt, ohne dabei zu begründen, weshalb die Vorinstanz nicht auf
die Beträge im Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege hätte abstützen dürfen, gelingt es ihr
damit nicht, eine willkürliche Sachverhaltsfeststellung durch das kantonale Gericht zu
belegen, was sie auch nicht explizit rügt. Wie dargelegt (E. 3.4), oblag es ihr als
Gesuchstellerin, ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse darzulegen. Im Übrigen
würde selbst bei Anerkennung aller durch die Beschwerdeführerin im Verfahren vor
Bundesgericht geltend gemachten Ausgaben sowie Nichtberücksichtigung des im
vorinstanzlichen Verfahren durch sie selbst eingebrachten (Unterstützungs-) Einkommen
ihres Ehemannes ein monatlicher Überschuss von rund Fr. 290.- resultieren (Fr. 6'101.- - Fr.
5'810.53). Es kann damit offen bleiben, ob die im bundesgerichtlichen Verfahren neu
eingereichten Belege als echte oder unechte Noven ( Art. 99 Abs. 1 BGG ) zulässig und alle
vorgebrachten Ausgaben anzurechnen wären.

E. 5
Die Beschwerde ist offensichtlich unbegründet, weshalb sie im vereinfachten Verfahren
nach Art. 109 Abs. 2 lit. a BGG mit summarischer Begründung erledigt wird ( Art. 109
Abs. 3 BGG ).

E. 6
Umständehalber wird auf die Erhebung von Gerichtskosten verzichtet ( Art. 66 Abs. 1 Satz
2 BGG ), womit das (sinngemässe) Gesuch um unentgeltliche Prozessführung für das
bundesgerichtliche Verfahren gegenstandslos wird.
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